
Und wie weiter, wenn die Ergebnisse  ‚wild‘ streuen?

Dr. Andreas Zeddel 

Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume 
Schleswig-Holstein, 
Dezernat 63 Altlasten, 
24220 Flintbek

Altlastenseminar Schleswig-Holstein, 27. September 2021: Messen, schätzen und bewerten…

CALVIN : Je mehr du weißt, desto schwerer wird es, entschlossen zu handeln.
HOBBES : mmh.

CALVIN : Je mehr Informationen du bekommst, desto mehr Vertracktheiten
und Grautöne siehst du.

HOBBES : mmh.

CALVIN : Du erkennst, dass nichts so klar und einfach ist, wie es dir zuerst 
erschien. Letztlich erweist sich Wissen als lähmend.

HOBBES : mmh.

CALVIN : Als Mann der Tat kann ich dieses Risiko nicht eingehen.

HOBBES : Du hast keine Ahnung, aber wenigstens handelst du danach.

Aus G. Gigerenzer: ‚Risiko‘
Kap 3. Defensives Entscheiden

( )

Eine Strategie zum Umgang mit komplexer Thematik?

Defensives Entscheiden und der Ausbau von Gutachten
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Die Sitzung endet mit den Worten „Wir brauchen mehr Daten“. 

Alle nicken, sind erleichtert und glücklich. 

Nach der dritten Ergänzung der Untersuchung, einen Monat später, 

liegen diese Daten vor und man trifft sich wieder. 

Man ist keinen Schritt weiter weitergekommen. 

Zeit und Geld ist in einen Entscheidungsaufschub geflossen –

die Verantwortung für eine Entscheidung muss nun doch von …. 

übernommen werden.

(sinngemäß aus G. Gigerenzer: ‚Risiko‘, Kap 3. Defensives Entscheiden



Die Umsetzungslücke

FBU 2008:
„Die Forderung zur Angabe einer Messunsicherheit hat allerdings in der 
Praxis bislang wenig Beachtung gefunden. Dies mag zum einen auf 
mangelndem Problembewusstsein auf Seiten der Auftraggeber und 
fehlender Akzeptanz in den Laboratorien beruhen, zum anderen jedoch 
auch an der Komplexität der Thematik liegen.“ 

Und das soll 
dann alles 
gewesen 
sein …? 

Der „Paradigmenwechsel“!?

„Bewertungen nach §4 BBodSchV sind grundsätzlich unter Beachtung 

der Gegebenheiten des Einzelfalls vorzunehmen. 

Dabei sind insbesondere 

Prüf- oder Maßnahmenwerte als Indizien von großer Bedeutung. 

…
Sowohl der Gefahrenausschluss wie die behördliche Anordnung 

benötigen hinreichend sichere Entscheidungsgrundlagen.“

…

„Beim Vollzug der BBodSchV existiert zurzeit kein einheitlicher 
Umgang mit der Messunsicherheit. In einem vom Umweltbundesamt 

geförderten Forschungsprojekt wurde deswegen - in Abstimmung mit 
dem FBU - eine Handlungsanleitung für die Vollzugsbehörden der 
BBodSchV erarbeitet, welche das Vorgehen bei der Bewertung von 
Messergebnissen darlegt. 
Die Anwendung dieser Handlungsanleitung unterstützt die 

naturwissenschaftlich abgesicherte Bewertung von 

Messergebnissen bei Bodenuntersuchungen.“



Der „Paradigmenwechsel“!?

Der „Paradigmenwechsel“!?



Der „Paradigmenwechsel“ – die Indizienkraft

„Alternativ kommt in Betracht, die 
Gefährdungsabschätzung 

[gemeint ist hier die OU] 
ggf. auf Grundlage anderer Umstände 
des Einzelfalls abzuschließen“

Brauchen wir eine neue 
Erheblichkeitsschwelle?
Wie wird sie ermittelt? 
Welche substanziellen 
Unterschiede eröffnet sie?

Indizienkraft: Wie plausibel ist die 
Überschreitung des Prüfwertes
Sicher: > 95%
Relativ sicher: > 85%



Der „Paradigmenwechsel“!

Abbildung 8  (Auszug 2 von 3 Abbildungen):
Ergebnisunsicherheitsbereich des 

Untersuchungsergebnisses für den Fall, dass der 
Prüfwert im E-Bereich liegt und keine eindeutige 
Bewertung möglich ist (orientierende Untersuchung). 

Die blauen Kurven markieren die untere und obere 
Grenze des Ergebnisunsicherheitsbereiches zum 
Niveau 90 % für ein Untersuchungsergebnis und die 
schwarze Kurve markiert den wahren Wert. 

PW – Prüfwert, 

ES  – Erheblichkeitsschwelle (ES = k*PW)

„k beschreibt somit die Erheblichkeitsschwelle
für eine Prüfwert- oder Maßnahmenwertüber-
schreitung. Typische k-Werte liegen im 
Bereich zwischen 2 und 5 und werden im 
Einzelfall festgelegt.“

Mit der Indizienkraft wird ein neuer Fach-
begriff und Werteschwellen eingeführt, 
die in der BBodSchV nicht verankert sind.
Das Vorgehen kann in der vorliegen-
den Form nicht zur Anwendung 
empfohlen werden.

Messwert, Laborergebnis

Die gutachterliche Leistung: Gefährdungsab-SCHÄTZUNG!

→ Unsicherheiten sind nicht immer durch den Umgang mit Zahlen zu lösen. 

Der häufig sehr zahlen- und kommafixierte Umgang mit Analyse-
ergebnissen im Wertevergleich muss durch eine integrative und 
wirkungsbasierte Sicht auf einen Fall abgelöst werden! 

These: 
In vielen Fällen stellt es hohe Anforderungen an eine Einzelperson, diese 
‚Schätzung‘ unter Berücksichtigung der verschiedenen ‚Wenns und Abers‘ 
vorzunehmen. 
Einfacher wird diese ‚Schätzung‘ wenn verschiedene Akteure zu einer 
gemeinsamen Entscheidung finden  (z.B. Gutachter*in – uBB – LLUR).

→ Die Einschätzung des Gutachters sollte Unsicherheiten benennen, ist

insgesamt aber keine Zahlenaufzählung, sondern eine fachliche Abwägung



Schätzen – Wahrscheinlichkeiten – ‚Argumentation‘

Die Näherung an ‚wahre Werte‘ ist eine Schätzung. 

Das in der Altlastenbearbeitung bekannte und seit 

langem in diesem Sinne ausformulierte Vorgehen, 

ist das der Sickerwasserprognose, bei der es um 

die Abschätzung einer Wahrscheinlichkeit geht. 

In der orientierenden Untersuchung empfiehlt der 

Altlastenausschuss der LABO (Labo 2003) eine 

„verbal-argumentative Abschätzung“, 

ob am Ort der Beurteilung eine Prüfwertüber-

schreitung derzeit oder zukünftig zu erwarten ist. 

Analysedaten (z.B. Schadstoff-Feststoffgehalte) haben gegenüber den weiteren Randbedingungen 
(Qualität der Kontaminationshypothese, variable Eigenschaften des Schadstoffes (z.B. RV), Geologie / 
Hydrogeologie, Sickerwasserbildung etc.) teils sogar eine eher untergeordnete Bedeutung!
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Die verbal-argumentative Sickerwasserprognose

I. II.

III.

ALA:    “Diese drei Faktoren sind 

gutachterlich zu beurteilen und 

nachvollziehbar zu begründen. 
Hierbei sind drei 

Beurteilungsergebnisse möglich:“

Prüfwertüberschreitung

am Ort der Beurteilung

derzeit oder zukünftig

wahrscheinlich nicht wahrscheinlich

nicht abschließend

zu beurteilen



Halbquantitative Auswertung von RV-Untersuchungen in SH

Prüfwerte * Faktor 3

Prüfwerte * Faktor 2

Prüfwerte unverändert

Resorptionsverfügbarkeit (RV)
nach DIN 19738:2017-06 
bei vielen PAK-belasteten 
Bodenmaterialien stark
streuende und schwer 
interpretierbaren Ergebnisse.

Im Einzelfall wird eine halb-
quantitative Auswertung durch 
Klassenbildung empfohlen.

www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/altlasten/Downloads/hinweisUntersuchungenPAK.html

Die gutachterliche Leistung: Gefährdungsab-SCHÄTZUNG!

Die Zuweisung zu einer der o.g. RV-Klassen ist eine gutachterliche Einschätzung 
auf Grundlage der RV-Untersuchungsergebnisse, muss sich jedoch nicht zwingend aus einem 

Zahlenabgleich der Ergebnisausweisung nach DIN ergeben. 

Dies kann die realen Wiederfindungen berücksichtigen (Resorptionsverfügbarer Anteil + nicht–

resorptionsverfügbarer Anteil = 100%), die ggf. abweichenden Wiederfindungen oder 

Resorptionsverfügbarkeiten einzelner PAK (Ausreißer), 

oder auch eine summarische Einschätzung verschiedener Teilflächen gleicher 

Kontaminationshistorie sein.

Bei PAK-Bodenkontaminationen mit einheitlicher Schadstoffverteilung und geringen RV-

Ergebnisstreuungen kann weiter auf die Berechnungsergebnisse und Prüfwertvergleiche 

zurückgegriffen werden. 

Die Praktikabilität solcher gutachterlicher (!) Einschätzungen kann gerne auch über 

Schleswig-Holstein hinaus geprüft werden – gerne mit Rückmeldung an das LLUR. 

D. h., auch mit Plausibilitätsüberlegungen zusammen mit den Untersuchungsstellen.



Schätzen – Wahrscheinlichkeiten

Jede Verwendung eines Analysewertes 
ist eine Schätzung.

Standardmodell der Messunsicherheit: Messunsicherheit 
bei konstanter absoluter Standardabweichung 
(Normalverteilung und Varianzhomogenität).
Dies ist für begrenzte Gehaltsbereiche anzunehmen

Aber: Die Standardabweichung ist in der Regel mehr oder
weniger von der jeweiligen Konzentration abhängig. (einfachste 
Annahme: Es besteht ein proportionaler Zusammenhang, d.h. die 
relative (Vergleich-)Standardabweichung σrel = σ/c ist konstant,).

aus: FBU / QuoData, Nov. 2016

Aber: Die relative 
Impräzision fällt
für niedrigere 
Konzentrationen 
höher aus.

Zerlegung der 
Varianz in 
konstante und 
proportionale 
Fehlerkomponente 
möglich.

Je nach Methode 
ist der Anteil der 
Fehlerkomponenten 
verschieden.

A

B

C

Parameterunsicherheit 
(PU): 2 * s
Hier also 
2 * 30% = 60% 
(nach FBU 2008 z.B. 
bei einigen Organika)

Es ist Fakt – im ‚worst case‘ – , 
dass ein Prüfwert von z.B. 10 mg/kg 
durch einen Messwert von z.B. 6 mg/kg 

(bei einer solchen PU) nicht mit 95% 

Sicherheit unterschritten wird.

Aber es wird so nie (/seltenst) 
kommuniziert!

(aber mit 68 % Sicherheit)!

Grundfolie vom 
20. Altlastenseminar 
Karlsruhe

„hinreichend“ ?



Parameter-
unsicherheit:
2 * s
Hier also 
60% 

ABER!: 
ein Prüfwert von 5 mg/kg wird bei 
Typ A durch einen Messwert von 
6 mg/kg mit ‚höherer‘ Wahrschein-
lichkeit überschritten als unter-
schritten!
Diese Asymmetrie kann vollzugs-
relevant bezügl. der Argumen-
ation gegenüber dem Störer!

Grundfolie vom 
20. Altlastenseminar 
Karlsruhe

Unsicherheit bei 1*s: 4,7 - 8,7 µg/kg

Die QuoData/UBA-Handlungsanleitung ist 
ein ‚erster Aufschlag‘ der in Teilen gut in 
eine Empfehlung für die Vollzugspraxis 
einfließen kann.

Zwischenstand 
Die Berücksichtigung der Unsicherheit und 

ihrer Komponenten ist nicht nur und nicht mal 

hauptsächlich mathematisch fassbar.

Ihre Einbezug im Vollzug sollte nicht dazu 

führen, dass notwendige Entscheidungen nicht 

oder erst sehr spät getroffen werden; Trennung 

OU - DU ist zu erhalten! 

Wie und in welcher Form eine Hilfe-

stellung zur angemessenen Berück-

sichtigung von Unsicherheiten erfol-

gen kann, ist weiter zu diskutieren! 

Die verschiedenen AkteurInnen auf Bundes-

und Länderebene sind gefragt!

Wie es weiter geht:

Der damit verbundene Paradigmenwechsel 
(u.a.: DU-Empfehlung ggf. auch bei 
Messwert < Prüfwert) wird kritisch gesehen.



„In dem Maß wie wir uns bei der Bewertung von Messergebnissen 

von rein numerischen Vergleichen lösen können und Messwerte

lediglich als die Indizien betrachten, die sie nur sein können, 

verliert auch eine exakte Quantifizierung der Ergebnisunsicherheit 

an Bedeutung. Teilkomponenten davon kann man sicher analog 

zu den üblichen Laborverfahren betrachten und quantifizieren. 

Aber bei anderen Teilkomponenten sollte man sich darauf 

konzentrieren, sie als solche zu identifizieren - beziffern lassen sie 

sich kaum.“

Dieter Horchler, persönl. Mitteilung

Gefährdungsab-SCHÄTZUNG

Was brauchen Sie für die Praxis?

… lokale Einträge von MKW

ABER:

• Der Wirkungspfad Boden-Grundwasser steht im Vordergrund, Boden-Mensch nur für flüchtige 

Komponenten, die über den Wirkungspfad Boden-Bodenluft-Innenraumluft wirken können 

• Teilflächenbildung und Entnahme von Mischproben (Fragestellung des Direktpfades) entfällt – damit 

auch wesentliche Ausführungen der QuoData/UBA-Handlungsanleitung zur Ergebnisunsicherheit 

• Identifikation von lokalen Einträgen führt nicht zu Prüfwertvergleichen sondern ist der Einstieg für eine 

Sickerwasserprognose (ggf. Elutionsversuche mit entspr. Messunsicherheit)

• Für die Sickerwasserprognose wird verbal-argumentativ oder durch Abschätzung von Sorptions- und 

Abbauprozessen in der ungesättigten Zone allenfalls Wertebereiche der Schadstoffkonzentration am Ort 

der Beurteilung abschätzbar. Die Gefährdungsabschätzung ist eine Wahrscheinlichkeitsaussage aus 

verschiedenen Kriterien, von denen die Zahlenwerte einer Analytik untergeordnet sind.

Typisches relevantes Beispiel aus der 
QuoData/UBA-Handlungsanleitung… 



Fallbeispiel aus dem Vortrag 07 zum WP Boden-Mensch

Altstandort, bei dem mineralische Produktionsabfälle/ Abbruchmaterialien auf dem Gelände möglicherweise 

flächig oder an Hangkanten entlang verteilt wurde. 

Der Gebäudebestand des Altstandortes wurde in den 70er Jahren abgebrochen – eine Wohnbebauung mit 

Abstandsgrün steht heute auf dem überprägten Gelände. 

Oberflächennah wurde teils Mutterboden unterschiedlicher Mächtigkeit aufgetragen, ein Tiefensprung ist 

anzunehmen, ggf. auch ein Tiefengradient (‚hot-spots‘?).

Auf Grund einheitlicher Expositionsbedingungen wurde eine Mischprobe nach den Vorgaben der BBodSchV 

entnommen. Dies ist korrekt, obwohl die Schadstoffe im Boden gemäß der Historie nicht gleichmäßig verteilt sind, 

jedoch wurden vom Gutachter bei der Ansprache keine Hinweise auf deutliche technogene Substrate im durch Kinder 

erreichbaren Oberboden festgestellt. Die Beprobungstiefen 0-10 / 10-35 cm konnten herangezogen werden ohne klar 

trennbare Horizonte zu vermengen. Um Kenntnis über das ggf. stellenweise durch Bioturbation nach ober verbrachte 

Schadstoffpotential zu erhalten wurde 3 schlackehaltige Horizonten aus dem Tiefenbereich 40-80 cm mit untersucht.

Das Ergebnis der Mischprobe lag bei allen Schwermetallen unter den Prüfwerten – am nächsten war Chrom mit einem 

Messwert von 350 mg/kg (PW-WG 400 mg/kg). Die auffälligen Horizonte wiesen nur Gehalte geringfügig über den 

Prüfwerten auf. Der Gefahrenverdacht ist ausgeräumt. 
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Theoretisch mögliche begründete Probennahme und Bewertung:

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume

Schleswig-HolsteinLABO AH Qualitätssicherung (2002)

Hinweisabsätze aus 6.3 Interpretation der Untersuchungsergebnisse

Die Interpretation der Untersuchungsdaten umfasst eine sinnvolle und nachvollziehbare 

Verknüpfung aller gewonnenen Erkenntnisse zum Sachverhalt. Das Ziel der 

Interpretation von Untersuchungsergebnissen ist die Charakterisierung eines 

Risikos bezüglich einer Nutzung …

Schadstoffe auf altlastverdächtigen Flächen sind in der Regel unregelmäßig verteilt. 

Die fachliche Beurteilung des Gefährdungspotenzials erfordert daher eine räumliche 

Interpretation der Untersuchungsergebnisse, die jedoch aufgrund der Probennahme 

die Belastungssituation nur punktuell abbilden. Daher ist eine statistische Auswertung im 

Altlastenbereich nicht sinnvoll.

Um Messergebnisse mit den Werten vergleichen zu können und um daraus Aussagen zu 

treffen, ob die Werte über- oder unterschritten sind, sind Maßnahmen zur analytischen 

Qualitätssicherung wie z. B. Mehrfachbestimmungen und insbesondere die Angabe 

der Messunsicherheit erforderlich.



BBodSchV, § 4 Bewertung

(2) Liegen der Gehalt oder die Konzentration eines Schadstoffes unterhalb des 
jeweiligen Prüfwertes in Anhang 2, ist insoweit der Verdacht einer schädlichen 
Bodenveränderung oder Altlast ausgeräumt.

‚Insoweit‘ bedeutet (gemäß Kommentaren zur BBodSchV): 
Bezüglich des untersuchten Parameters und des betrachteten Wirkungspfades 
… und/aber vielleicht auch: 

bezüglich der ‚eingepreisten‘ Mess- und Ableitungsunsicherheiten??

… insoweit ist es bei Unterschreitung des Prüfwertes ggf. unverhältnismäßig, 
eine Belastung eines potentiell Pflichtigen (durch eine DU) auszulösen ?!

(unter der Annahme dass der Probennehmer eine ‚repräsentative‘ Probe bezügl. der 
Kontaminationshypothese genommen hat – was soll man auch sonst annehmen?!)

DAS gilt es um so mehr ‚sicher‘ zu stellen!

Paradigmenwechsel – oder fängt ‚insoweit‘ alles auf?

… Für Chrom wurde ein Messwert von  388 mg/kg ermittelt (PW-WG 400 mg/kg) …394420

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Rückmeldungen und Einschätzung sind 

erwünscht!  → Diskussion jetzt …
und gerne auch im Nachgang…

Ihre (positive?!) Erfahrung beim 
Umgang mit Unsicherheit(en)?

Ihre Befürchtungen bei verstärkter 
Berücksichtigung und Betrachtung 

von Unsicherheit(en)? 

Die Autoren würden sich freuen.
(caroline.scholze@ llur.landsh.de, andreas.zeddel@llur.landsh.de)


